
Mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrte Damen und Herren,

gewähren sich Angehörige jeweils fest verzinsliche Darlehen, können  
die Kapitalerträge nach dem in der Regel günstigeren Abgeltungsteuersatz   
besteuert werden. Dies gilt im Einzelfall auch bei Gesellschafterfremd­
finanzierung. Grundsätzlich sollte dies aber mit dem Steuerberater  
abgestimmt werden.

Bei den anstehenden betrieblichen Weihnachtsfeiern im Jahr 2014 wird man 
wohl noch die günstigeren Vorschriften und die neueste Rechtsprechung 
anwenden können. Diese Vorschriften will der Gesetzgeber ab 2015 drastisch 
verschlechtern.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht­Ausgabe oder zu anderen 
Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

11 / 2014

Termine Steuern / Sozialversicherung November/Dezember 2014

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 1 10.11.2014 10.12.2014 

Umsatzsteuer 10.11.2014 2 10.12.2014 3

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritäts-
zuschlag

Entfällt 10.12.2014 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 10.12.2014  

Ende der Schonfrist Überweisung 4 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 5

13.11.2014 15.12.2014

07.11.2014 05.12.2014

Gewerbesteuer 17.11.2014 Entfällt

Grundsteuer 17.11.2014 Entfällt

Ende der Schonfrist Überweisung  
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 5

20.11.2014 Entfällt

14.11.2014 Entfällt

Sozialversicherung 6 26.11.2014 23.12.2014

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag 6

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer 
sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung 
an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen.

Unternehmer/Beteiligungen

Geschenke an Geschäftsfreunde
Zum Jahresende ist es üblich, Ge-
schenke an Geschäftsfreunde zu ver-
teilen. Deshalb sind für den Abzug 
dieser Aufwendungen als Betriebsaus-
gaben die nachfolgenden Punkte von 
großer Bedeutung:
�� Geschenke an Geschäftsfreunde 

sind nur bis zu einem Wert von 35 € 
netto ohne Umsatzsteuer pro Jahr und 
pro Empfänger abzugsfähig.
�� Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei 

Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in 
die Ermittlung der Wertgrenze mit ein-
zubeziehen. In diesen Fällen darf der 
Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) 
nicht mehr als 35 € betragen.
�� Es muss eine ordnungsgemäße 

Rechnung vorhanden sein, auf der der 
Name des Empfängers vermerkt ist. 
Bei Rechnungen mit vielen Positionen 

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 

für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit 
 Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalender­
vierteljahr.

3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat.

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmel­
dungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem An­
meldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem 
Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stich­
tag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer­
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem 
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Ein­
zugsermächtigung erteilt werden.

6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumnis­
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschrift­
verfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 24.11./19.12.2014) an die jeweilige Einzugsstelle über­
mittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn­ und Gehaltsdaten 
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf­
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt.



sollte eine gesonderte Geschenkeliste 
mit den Namen der Empfänger sowie 
der Art und der Betragshöhe des Ge-
schenks gefertigt werden.
�� Schließlich müssen diese Aufwen-

dungen auf ein besonderes Konto der 
Buchführung „Geschenke an Geschäfts- 
freunde“, getrennt von allen anderen 
Kosten, gebucht werden.
 Überschreitet die Wertgrenze sämt-
licher Geschenke pro Person und pro 
Wirtschaftsjahr den Betrag von 35 € 
oder werden die formellen Vorausset-
zungen nicht beachtet, sind die Ge-
schenke an diese Personen insgesamt 
nicht abzugsfähig.
 Kranzspenden und Zugaben sind 
keine Geschenke und dürfen deshalb 
auch nicht auf das Konto „Geschenke 
an Geschäftsfreunde“ gebucht werden. 
In diesen Fällen sollte ein Konto „Kranz-
spenden und Zugaben“ eingerichtet 
werden.
 Unternehmer haben bei betrieblich 
veranlassten Sachzuwendungen und 
Geschenken die Möglichkeit, eine Pau- 
schalsteuer von 30 % zu leisten. Um 
bei hohen Sachzuwendungen eine Be- 
steuerung mit dem individuellen Steuer - 
satz des Empfängers zu gewährleisten, 
ist die Pauschalierung ausgeschlossen, 
soweit die Aufwendungen je Empfän-
ger und Wirtschaftsjahr oder je Einzel-
zuwendung 10.000 € übersteigen. Die 
Zuwendungen sind weiterhin aufzu- 
zeichnen, auch um diese Grenze prüfen 
zu können.
 Als Folge der Pauschalversteue-
rung durch den Zuwendenden muss 
der Empfänger die Zuwendung nicht 
versteuern. In einem koordinierten Län-

dererlass hat die Finanzverwaltung zur 
Anwendung dieser Regelung Stellung 
genommen. Danach ist u. a. Folgendes 
zu beachten:
�� Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur 

Anwendung der Pauschalierung der Ein- 
kommensteuer für alle innerhalb eines 
Wirtschaftsjahres gewährten Zuwen-
dungen einheitlich auszuüben. Es ist 
jedoch zulässig, die Pauschalierung je- 
weils gesondert für Zuwendungen an 
Dritte (z. B. Geschäftsfreunde und de- 
ren Arbeitnehmer) und an eigene Ar-
beitnehmer anzuwenden.
�� Streuwerbeartikel (Sachzuwen-

dungen bis 10 €) müssen nicht in die 
Bemessungsgrundlage der Pauschalie-
rung einbezogen werden, werden also 
nicht besteuert.
�� Bei der Prüfung, ob Aufwendungen 

für Geschenke an einen Nichtarbeit- 
nehmer die Freigrenze von 35 € pro  
Wirtschaftsjahr übersteigen, ist die über- 
nommene Steuer nicht mit einzubezie-
hen. Die Abziehbarkeit der Pauschal-
steuer als Betriebsausgabe richtet sich 
danach, ob die Aufwendungen für die 
Zuwendung als Betriebsausgabe ab-
ziehbar sind.
�� Der Unternehmer muss den Zuwen- 

dungsempfänger darüber informieren, 
dass er die Pauschalierung anwendet. 
Eine besondere Form ist dafür nicht 
vorgeschrieben.
 Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass die Vorschrift voraussetzt, 
dass Zuwendungen oder Geschenke 
dem Empfänger im Rahmen einer der 
Einkommensteuer unterliegenden Ein- 
kunftsart zufließen. Die Norm begründet 
keine weitere eigenständige Einkunfts- 
art, sondern stellt lediglich eine beson-
dere pauschalierende Erhebungsform 
der Einkommensteuer zur Wahl.
 Die Pauschalierungsvorschriften
�� erfassen nur solche betrieblich ver- 

 anlassten Zuwendungen, die beim 
Emp fänger dem Grunde nach zu ein- 
kommensteuerbaren und einkommen- 
steuer pflich tigen Einkünften führen  
und begründen keine weitere eigen-
ständige Einkunftsart,
�� erweitern nicht den einkommen-

steuerrechtlichen Lohnbegriff, sondern 
stellen lediglich eine pauschalierende 

Erhebungsform der Einkommensteuer  
zur Wahl und beziehen sich auf alle 
Geschenke an Geschäftsfreunde, und 
zwar unabhängig davon, ob ihr Wert 
35,00 € überschreitet oder nicht.
 Nach einer Verfügung der Oberfinanz- 
direktion Frankfurt am Main müssen 
bloße Aufmerksamkeiten (Sachzuwen-
dungen aus Anlass eines besonderen 
persönlichen Ereignisses, wie Geburts-
tag, Jubiläum) mit einem Wert bis zu 
40 € (inklusive Umsatzsteuer) nicht 
mehr in die Bemessungsgrundlage der 
Pauschalsteuer einbezogen werden.
 Wegen der Kompliziertheit der Vor-
schrift sollte in Einzelfällen der Steuer-
berater gefragt werden.

Jahresabschluss 2013 muss bis zum 
31.12.2014 veröffentlicht werden
Für Geschäftsjahre, die nach dem 
31.12.2012 begonnen hatten, endet 
am 31.12.2014 die Frist zur Veröffent-
lichung des Jahresabschlusses, z. B. 
einer GmbH oder einer GmbH & Co. 
KG. Bis zu diesem Stichtag müssen 
diese Unternehmen ihren Jahresab-
schluss 2013 beim elektronischen Bun-
desanzeiger einreichen.
 Kapitalgesellschaften müssen mit 
Ordnungsgeldern rechnen, wenn sie 
ihre Jahresabschlüsse nicht einreichen.
 Für Kleinstkapitalgesellschaften, die 
an zwei aufeinanderfolgenden Ab-
schlussstichtagen zwei der folgenden 
Merkmale nicht überschreiten (Bilanz-
summe bis 350.000 €, Umsatzerlöse 
bis 700.000 € und durchschnittlich 10 
beschäftigte Arbeitnehmer) sieht das 
Gesetz folgende Erleichterungen vor:
 Auf die Erstellung eines Anhangs 
kann vollständig verzichtet werden, 
wenn bestimmte Angaben unter der 
Bilanz ausgewiesen werden: Angabe 
zu den Haftungsverhältnissen, Anga-
ben zu den Vorschüssen oder Krediten, 
die an Mitglieder des Geschäftsfüh-
rungsorgans, eines Beirats oder Auf-
sichtsrats gewährt wurden, erforder-
liche Angaben zu den eigenen Aktien 
der Gesellschaft (bei einer Aktienge-
sellschaft).
 Es werden Optionen zur Verringe-
rung der Darstellungstiefe im Jahres-
abschluss eingeräumt.



 Zwischen Offenlegungspflicht durch 
Veröffentlichung (Bekanntmachung der 
Rechnungslegungsunterlagen) oder 
durch Hinterlegung der Bilanz kann ge-
wählt werden. Die elektronische Einrei-
chung der Unterlagen beim Betreiber 
des Bundesanzeigers ist auch für die 
Hinterlegung vorgeschrieben.
 Das Bundesamt für Justiz wird die 
Kapitalgesellschaften und auch die 
GmbH & Co. KGn von Amts wegen 
auffordern, den Jahresabschluss für 
nach dem 31.12.2012 begonnene Ge-
schäftsjahre innerhalb von sechs Wo-
chen einzureichen und ein Ordnungs-
geld androhen. Mit der Anforderung 
ist gleichzeitig eine Mahngebühr fällig, 
die auch nach verspäteter Einreichung 
nicht erlassen bzw. angerechnet wird.

Umsatzsteuer

Entnahme von Gegenständen  
bei Betriebsaufgabe
Die Entnahme eines Gegenstands 
durch einen Unternehmer aus seinem 
Unternehmen für Zwecke, die außer-
halb des Unternehmens liegen, wird 
einer Lieferung gegen Entgelt gleich-
gestellt, sofern der Gegenstand oder 
seine Bestandteile zum vollen oder 
teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt 
haben.
 Ein Ingenieur entwickelte im Rah-
men seines Einzelunternehmens (Inge - 
nieurbüro) eine Maschine. Ende April 
2001 stellte er sein Ingenieurbüro ein. 
Er erstellte eine Aufgabebilanz und bi - 
lanzierte u. a. auch die Maschine. Vor-
her hatte er zusammen mit seiner Ehe- 
frau eine Kommanditgesellschaft (KG) 
gegründet, bei der er Komplementär 
wurde. Die bisher dem Einzelunterneh- 
men zugeordneten Gegenstände (Ma-
schine und Büroeinrichtung) übertrug 
der Ingenieur nicht in das Gesamthands- 
vermögen der KG, sondern überließ 
diese der Gesellschaft unentgeltlich 
zur Nutzung. Sämtliche Gegenstände 
des Sachanlagevermögens seines Ein-
zelunternehmens wurden bei der KG als 
Sonderbetriebsvermögen des Klägers 
er fasst. Das Finanzamt bemaß deshalb 
die Umsatzsteuerschuld nach dem Rest- 

wert der Gegenstände zuzüglich erhal - 
tener Zuschüsse und Sonderabschrei-
bungen.
 Der Bundesfinanzhof entschied, 
dass die unentgeltliche Überlassung 
der Wirtschaftsgüter an die KG zu ei-
ner Entnahme führte, weil die Unter-
nehmereigenschaft des Ingenieurs mit 
Ablauf des April 2001 endete und die 
Entnahmezwecke damit außerhalb des 
Unternehmens lagen. Die Vorausset-
zungen einer Geschäftsveräußerung 
waren nicht gegeben, weil keine Ge-
genstände des Unternehmens in die 
KG eingebracht worden waren und es 
damit an der Voraussetzung für eine 
Geschäftsveräußerung fehlte.

Hinweis
Das Finanzgericht hatte keine Fest-
stellungen dazu getroffen, wie hoch 
der tatsächliche Restwert der ent-
nommenen Gegenstände war. Die-
ser könnte niedriger sein als der 
der Entnahme bisher zu Grunde ge-
legte Wert. Das Finanzgericht muss 
deshalb objektive Anhaltspunkte ei-
ner über den bisherigen Wertansatz 
möglicherweise hinausgehenden 
Wertminderung der entnommenen 
Gegenstände berücksichtigen. Sol-
che Anhaltspunkte können z. B. die 
zeitnahe Entsorgung des entnom-
menen Gegenstands oder auch die 
nachgewiesene (objektive) Funk-
tionsuntauglichkeit der Maschine 
sein.

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Behandlung von Aufwendungen  
für Arbeitnehmer bei  
Betriebsveranstaltungen
Aufwendungen für im überwiegend 
betrieblichen Interesse des Arbeitge-
bers durchgeführte Betriebsveranstal-
tungen dürfen pro Arbeitnehmer nicht 
mehr als 110 € inklusive Umsatzsteuer 
betragen. Außerdem dürfen maximal 
zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr 
durchgeführt werden. Wird die Frei-
grenze von 110 € überschritten, ist der 
Gesamtbetrag als Arbeitslohn zu ver-
steuern. 

 Bei der Berechnung der Freigrenze 
sind jedoch nur solche Kosten des Ar- 
beitgebers einzubeziehen, die geeignet 
sind, beim Arbeitnehmer einen geld-
werten Vorteil auszulösen. Das sind nur 
solche Leistungen, die die Teilnehmer 
unmittelbar konsumieren können:
�� Kosten für die Ausgestaltung der 

Betriebsveranstaltung – insbesondere 
Mietkosten und Kosten für die organi-
satorischen Tätigkeiten eines Eventver-
anstalters – sind grundsätzlich nicht zu 
berücksichtigen.
�� Die zu berücksichtigenden Kos-

ten können zu gleichen Teilen auf die 
Gäste aufgeteilt werden, sofern die 
entsprechenden Leistungen nicht indi-
vidualisierbar sind. Aufzuteilen ist der 
Gesamtbetrag dabei auch auf Familien-
angehörige, sofern diese an der Veran-
staltung teilgenommen haben.
 Der auf die Familienangehörigen 
entfallende Aufwand ist den Arbeitneh-
mern bei der Berechnung, ob die Frei-
grenze überschritten ist, jedoch nicht 
mehr zuzurechnen.
 Der Arbeitgeber kann diesen Ar-
beitslohn pauschal versteuern. Dies gilt 
allerdings nur dann, wenn die Teilnah-
me an der Veranstaltung allen Arbeit-
nehmern offen stand.
 Der Bundesfinanzhof hat die Auf-
fassung der Finanzverwaltung bestä-
tigt, dass es nicht auf die Dauer der 
Veranstaltung ankommt. Die Veranstal-
tung kann sich also auch über zwei 
Tage (mit Übernachtung) hinziehen.
 Bei den am Ende eines Jahres übli-
chen Weihnachtsfeiern sollte noch Fol-
gendes beachtet werden:
�� Geschenkpäckchen bis zu einem 

Wert von 40 € inklusive Umsatzsteuer, 
die anlässlich solcher Feiern überge-
ben werden, sind in die Berechnung 
der Freigrenze einzubeziehen.
�� Geschenke von mehr als 40 € inklu-

sive Umsatzsteuer sind grundsätzlich 
steuerpflichtiger Arbeitslohn und des-
halb nicht bei der Prüfung der Freigrenze 
zu berücksichtigen. Die gezahlten Be-
träge können dann aber vom Arbeit-
geber mit 25 % pauschal versteuert 
werden.
�� Geldgeschenke, die kein zweckge-

bundenes Zehrgeld sind, unterliegen 
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Umsatzsteuergesetz
�� Die Steuerschuldnerschaft des Lei- 

stungsempfängers wird auf die Liefe-
rung von Edelmetallen und unedlen 
Metallen sowie von Tablet-Computern 
und Spielekonsolen ausgeweitet.
�� Aufnahme des Regelwerks Mini-

one-stop-shop (MOSS), deutsch: kleine 
einzige Anlaufstelle (KEA): Telekommu-
nikations-, Rundfunk- und Fernsehleis-
tungen sowie auf elektronischem Weg 
erbrachte Leistungen werden am Sitz-
ort des privaten Leistungsempfängers 
erbracht. Die leistenden Unternehmen 
müssen deshalb in einer Vielzahl von 
Staaten umsatzsteuerliche Erklärungs-
pflichten erfüllen. MOSS/KEA erleich-
tert den Unternehmen die praktische 
Handhabung, indem nur ein Datensatz 
an das Bundeszentralamt für Steuern 
übermittelt werden muss (besonderes 
Besteuerungsverfahren). MOSS/KEA 
gilt ab dem 1. Oktober 2014, ist aber 
erstmals für Besteuerungszeiträume 
ab dem 01.01.2015 anzuwenden.
�� Der ermäßigte Umsatzsteuersatz 

gilt auch für Hörbücher.
�� Eingliederungsleistungen und Leis-

tungen zur aktiven Arbeitsförderung so- 
wie vergleichbare Leistungen, die eng 
mit der Sozialfürsorge und der sozialen 
Sicherheit verbunden sind, werden von 
der Umsatzsteuer befreit.

Einkommensteuergesetz
�� Entschädigungen, die aufgrund ei- 

nes Dienstunfalls geleistet werden, 
sind steuerfrei. Das gilt nun auch für 
Zahlungen an Personen, die während 
des Freiwilligen Wehrdienstes oder des 
Bundesfreiwilligendienstes einen Scha- 
den erleiden, sowie für Beamte, die im 
zivilen Dienst einen gefährlichen Dienst 
ausüben.
�� Werden Ansprüche aus einem von 

einer anderen Person abgeschlossenen 
Vertrag entgeltlich erworben, gehört die 
Differenz zwischen Versicherungsleis-
tung und Aufwendungen für den Er-
werb des Versicherungsanspruchs zu 
den Einkünften aus Kapitalvermögen. 
Die Änderung betrifft Auszahlungen für 
nach dem 31.12.2014 eintretende Ver-
sicherungsfälle. Die Steuerpflicht gilt 
nicht bei der Übertragung von Lebens-

versicherungen aus familien- und erb-
rechtlichen Gründen.
�� Wiedereinführung der Fifo-Methode 

beim Handel mit Fremdwährungsbe-
trägen. Bei Anschaffung und Veräuße-
rung mehrerer gleichartiger Fremdwäh-
rungsbeträge ist zu unterstellen, dass 
die zuerst angeschafften Beträge zu-
erst veräußert wurden.
�� Die Grenzwerte für die Abgabe 

einer jährlichen Anmeldung der Lohn-
steuer werden von 1.000 € auf 1.080 € 
angehoben.
�� Um Unterhaltsleistungen steuerlich 

geltend machen zu können, muss die 
Identifikationsnummer der unterhalte-
nen Person angegeben werden. Ver-
weigert der Empfänger die Mitteilung 
seiner Identifikationsnummer, kann der 
Zahlende diese beim Finanzamt erfra-
gen.
 Wird vor einem Wegzug ins Aus-
land Privatvermögen in das Betriebs-
vermögen einer Personengesellschaft 
eingebracht und anschließend die 
Rechtsform mehrfach gewechselt, ent-
fällt der Steuerzugriff. Umwandlungen 
nach dem 31.12.2013 bei im Ausland an-
sässigen Anteilseignern sind nur noch 
mit Aufdeckung und Besteuerung der 
stillen Reserven zulässig.

Gewerbesteuergesetz
Auch Einrichtungen ambulanter Rehabili- 
tation werden von der Gewerbesteuer 
freigestellt.

nicht der Pauschalierungsmöglichkeit 
und müssen voll versteuert werden.

Hinweis
Die Freigrenze von 110 € soll ab 
01.01.2015 auf 150 € angehoben 
werden. Gleichzeitig sollen auch 
die auf die Begleitperson des Ar-
beitnehmers entfallenden Kosten 
in die Freigrenze von 150 € mit ein-
bezogen werden. Reisekosten und 
Geschenke sollen zukünftig mit in 
die Kosten der Betriebsveranstal-
tung eingerechnet werden. Es ist 
dann unbeachtlich, ob die Kosten 
einzelnen Arbeitnehmern indivi-
duell zugerechnet werden können 
oder ob die Gemeinkosten der Be-
triebsveranstaltungen anteilig auf 
die Teilnehmer umgelegt werden. 
Außerdem muss die Teilnahme an 
der Betriebsveranstaltung allen Be-
triebsangehörigen offenstehen.

Sonstiges

Änderungen durch das Kroatien­
gesetz
Verschiedene Bereiche des deutschen 
Steuerrechts mussten wegen des 
Beitritts der Republik Kroatien zur EU 
angepasst werden. Das sogenannte 
Kroatienanpassungsgesetz wurde aber 
auch genutzt, um weitere steuerliche 
Änderungen unterzubringen. Soweit 
nichts anderes angegeben ist, gelten 
die Änderungen ab dem 01.01.2015. 
Betroffen sind u. a. die folgenden Be-
reiche:



11 / 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Editorial des Blitzlicht Steuern Recht Wirtschaft 11/2014 wird auf einen Artikel zum Thema „Abgeltungsteuersatz auch 
bei Darlehen zwischen Angehörigen möglich“ verwiesen, der in der Blitzlicht-Ausgabe nicht enthalten ist. 
Untenstehend finden Sie den fehlenden Artikel. Wir entschuldigen uns für diesen Fehler.

Mit freundlichen Grüßen,
DATEV eG

Abgeltungsteuersatz auch bei 
Darlehen zwischen Angehörigen 
möglich
Seit 2009 unterliegen alle Kapitalein-
künfte der sog. Abgeltungsteuer. Die 
Abgeltungsteuer findet keine Anwen-
dung, wenn Gläubiger und Schuldner 
der Kapitalerträge „einander nahe 
stehende“ Personen sind und der 
Schuldner die Zinszahlungen steu-
erlich absetzen kann. Nach der Be-
gründung des Gesetzentwurfes soll 
ein „Näheverhältnis“ vorliegen, wenn 
u. a. der Schuldner auf den Gläubiger 
oder umgekehrt der Gläubiger auf den 
Schuldner einen beherrschenden Ein-
fluss ausüben kann oder wenn einer 
von ihnen ein eigenes wirtschaftliches 
Interesse an der Erzielung der Einkünf-
te des anderen hat. Die Finanzverwal-

tung hat diese angelehnte Definition 
übernommen und insoweit ergänzt, 
als ein „Näheverhältnis stets vorliegen 
soll, wenn Gläubiger und Schuldner 
der Kapitalerträge Angehörige im Sin-
ne der Abgabenordnung sind oder die 
Vertragsbeziehungen einem Fremdver-
gleich nicht standhalten (außerhalb von 
Angehörigenverhältnissen).
	 Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte 
mehrere Verfahren zu entscheiden:
�� Eltern gewährten ihrem Sohn und 

ihren Enkeln jeweils fest verzinsliche 
Darlehen zur Anschaffung fremd ver-
mieteter Objekte,
�� ein Ehemann gewährte seiner Frau 

und seinen Kindern jeweils fest ver-
zinsliche Darlehen zur Anschaffung 
fremd vermieteter Objekte und in ei-
nem weiteren Fall

�� stundete eine Schwester ihrem 
Bruder den Kaufpreis für die Veräuße-
rung von Gesellschaftsanteilen. Der 
Kaufpreis war ab dem Zeitpunkt ihres 
Ausscheidens aus der Gesellschaft zu 
verzinsen.
	 Die zuständigen Finanzämter be-
steuerten die Kapitalerträge mit der 
tariflichen Einkommensteuer: Der nie- 
drigere Abgeltungsteuersatz sei nicht 
anzuwenden, weil Gläubiger und 
Schuldner der Kapitalerträge „einander 
nahe stehende Personen“ waren. Die 
Finanzgerichte hatten sich dieser Auf-
fassung angeschlossen und die Klagen 
abgewiesen.
	 Der BFH hat entschieden, dass 
die Kapitalerträge der Darlehensgeber 
nach dem günstigeren Abgeltungsteu-
ersatz besteuert werden.
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